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Das hier in 10. Auflage vorgelegte Lehrbuch wurde vollst!ndig bearbeitet und erg!nzt. Hierbei 
erfolgte insbesondere eine Anpassung an neue rechtliche Regelungen. DarÅber hinaus wurden 
die bisherigen AusfÅhrungen zu den BuchfÅhrungspflichten sowie zu den Aufbewahrungspflich-
ten aus dem 3. Kapitel herausgelÇst und in das 1. Kapitel eingefÅgt. Ansonsten wurde die be-
w!hrte Konzeption des Lehrbuches beibehalten. 

Frau Gabriela Reinst!dtler, M. Sc. und Herrn Hannes Schuster, M. Sc. danken wir sehr herzlich 
fÅr die UnterstÅtzung bei der "berarbeitung dieses Lehrbuches und die damit verbundenen kri-
tischen Hinweise. Unser besonderer Dank gilt auch den Mitarbeitern des NWB Verlags, ins-
besondere Herrn Diplom-Kaufmann Dirk Kersting und Frau Andrea-Alexandra Krause, M. A. fÅr 
die wie immer gute redaktionelle Betreuung und die stets sehr harmonische Zusammenarbeit 
im Vorfeld der Publikation.

SaarbrÅcken, im August 2021 Prof. Dr. Hartmut Bieg
Prof. Dr. Gerd Waschbusch
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Aufgaben und Einteilung des betrieblichen Rechnungswesens KK AA PP II TT EE LL 11

1. Die BuchfÅhrung im System des betrieblichen
Rechnungswesens

1.1 Aufgaben und Einteilung des betrieblichen
Rechnungswesens

Unter dem betrieblichen Rechnungswesen versteht man alle Verfahren, mit denen die im Be-
trieb auftretenden Geld- und LeistungsstrÇme mengen- und wertm!ßig erfasst und das so er-
mittelte Zahlenmaterial aufbereitet und weiterverarbeitet werden sollen. Die BuchfÅhrung ist
ein Bestandteil des Rechnungswesens von Unternehmen.

Die Geld- und LeistungsstrÇme eines Fertigungsbetriebes werden in Abb. 11 schematisch dar-
gestellt.

FÅr die Produktion der Fertigerzeugnisse benÇtigt man Arbeitskr!fte, Betriebsmittel (wie Grund-
stÅcke, Geb!ude, Maschinen, Fuhrpark, Betriebs- und Gesch!ftsausstattung), Werkstoffe (Roh-
stoffe, Hilfsstoffe und Betriebsstoffe) sowie die – in Abb. 1 nicht genannten – Vorleistungen an-
derer Betriebe.

Diese sog. Produktionsfaktoren werden durch den Abschluss von gegenseitigen Vertr!gen
(Kaufvertr!ge, Arbeitsvertr!ge, Werkvertr!ge, Miet-, Pacht- und Leasingvertr!ge) beschafft und
im Leistungserstellungsprozess (Produktionsprozess) zur Herstellung von Fertigerzeugnissen
eingesetzt. Der Betrieb erh!lt also auf der Grundlage der entsprechenden Vertr!ge vom Be-
schaffungsmarkt einen Strom von Leistungen (GÅter- und Dienstleistungen), dem zur Vertrags-
erfÅllung im gleichen Moment, eventuell aber auch nachher (Lieferung auf Ziel) oder vorher (Vo-
rauszahlung), ein Strom von Geld entgegenfließt.

Die erstellten Fertigerzeugnisse werden am Absatzmarkt an andere Betriebe, an private oder an
Çffentliche Haushalte verkauft. Dem sich daraus ergebenden Leistungsstrom soll der vertraglich
vereinbarte Geldstrom (gleichzeitig, nachher oder vorher) entgegenfließen.

Wegen der Produktions- und Lagerdauer, aber auch wegen unterschiedlicher Zahlungsmodalit!-
ten beim Ein- und Verkauf, muss der Abfluss des Geldes an den Beschaffungsmarkt in den meis-
ten F!llen vor dem Zufluss des Geldes vom Absatzmarkt erfolgen. Das ist nur mÇglich, wenn
sich der Betrieb zur $berbrÅckung dieser zeitlichen Diskrepanz am Finanzmarkt fÅr kurze Zeit
(Geldmarkt) oder fÅr l!ngere Zeit (Kapitalmarkt) finanzielle Mittel beschafft.

1 Vgl. WÇhe, GÅnter: EinfÅhrung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 21. Aufl., MÅnchen 2002, S. 11.
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Wenn die Geldgeber dem Betrieb finanzielle Mittel auf der Basis gesellschaftsrechtlicher Vertr!-
ge als Einlagen zur VerfÅgung stellen, nennt man die Geldgeber (es handelt sich um Einzel-
unternehmer, Gesellschafter von Personenhandelsgesellschaften oder Kapitalgesellschaften,
aber auch Mitglieder von Genossenschaften) Eigenkapitalgeber. Sie erwarten fÅr die Dauer des
EigentÅmerverh!ltnisses eine Gewinnbeteiligung.

Erfolgt dagegen die Bereitstellung der finanziellen Mittel auf der Grundlage schuldrechtlicher
Vertr!ge, so nennt man die Geldgeber Gl!ubiger bzw. Fremdkapitalgeber. Sie erwarten eine lau-
fende Verzinsung des dem Betrieb Åberlassenen Kapitals und dessen sp!tere RÅckzahlung.

Da vom Staat Steuern, Abgaben, GebÅhren und Beitr!ge erhoben werden, kommt es zum Ab-
fluss liquider Mittel. Aber auch ein Geldzufluss seitens des Staates Åber ZuschÅsse und Subven-
tionen ist mÇglich.

Ausgangspunkt jeder Form des Rechnungswesens ist stets die Erfassung und Niederlegung der
relevanten Daten. Diese Dokumentation kann zeitbezogen sein. Ihre Aufgabe ist die Ermittlung
von Best!nden des Betriebes zu einem bestimmten Zeitpunkt (z. B. VermÇgen und Schulden am
Abschlussstichtag) und/oder von Bestandsver!nderungen (z. B. Zu- und Abnahme von Forderun-
gen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) innerhalb eines fest umrissenen
Zeitraumes. Die Dokumentation kann aber auch als Ausgangsbasis fÅr die Feststellung des Er-
folgs einer Abrechnungsperiode dienen.

Neben dem Zeitbezug kann die Dokumentation zus!tzlich einen StÅckbezug aufweisen, wenn
etwa bei gegebener Zeitdimension die Selbst- oder Herstell(ungs-)kosten von Erzeugnissen und
selbst erstellten Anlagen zu ermitteln sind. Ausgehend von diesen Daten wird fÅr bestimmte
Zwecke der Erfolg pro Erzeugniseinheit (entweder als StÅckgewinn oder als StÅckdeckungsbei-
trag) errechnet.

An diese Åberwiegend auf Zahlenerfassung gerichteten Aufgaben knÅpfen weitere datenaus-
wertende Funktionen des betrieblichen Rechnungswesens an. Einerseits sind dies Dispositions-
aufgaben, prim!r innerbetriebliche Verfahren zur Kontrolle der Wirtschaftlichkeit sowie zur
Steuerung des gegenw!rtigen und Planung des zukÅnftigen Betriebsgeschehens. Andererseits
handelt es sich dabei um externe Aufgaben des Rechnungswesens, d. h. um die freiwillige oder
auf Gesetzesvorschriften beruhende Rechenschaftslegung und Informationsvermittlung an au-
ßenstehende an dem Unternehmen interessierte Personenkreise und Institutionen (Rechen-
schaftslegungs- und Informationsaufgaben).

Die dargestellten Zusammenh!nge enth!lt Abb. 2; zu den dort enthaltenen „externen Auf-
gabenbereichen“ vgl. S. 11–13.
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AABBBB.. 22:: AAuuffggaabbeennbbeerreeiicchhee ddeess bbeettrriieebblliicchheenn RReecchhnnuunnggsswweesseennss

Betriebliches Rechnungswesen
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Planung
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Datenauswertung
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und -aufbereitung
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Zeit- und
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änderungen
(Zeitraum)

Erfolg
(Zeitraum)

Externe
Aufgabenbereiche

Rechenschaft und
Information für
Außenstehende

Die Verschiedenartigkeit der Aufgabenbereiche des betrieblichen Rechnungswesens und der da-
mit jeweils verbundenen Zielsetzungen erfordert zwingend unterschiedliche am besonderen
Zweck ausgerichtete Verfahren. Das betriebliche Rechnungswesen wird deswegen in die folgen-
den Teilbereiche mit jeweils anderen Schwerpunkten aufgeteilt:2

1. FinanzbuchfÅhrung und Bilanz (BuchfÅhrung, Inventar, Jahresabschluss, Sonderbilanzen,
Zwischenbilanzen),

2. Kostenrechnung,

3. Betriebswirtschaftliche Statistik und Vergleichsrechnung.

In der FinanzbuchfÅhrung werden nahezu alle fÅr das Rechnungswesen bedeutsamen Daten
und Entwicklungen erfasst, aufbereitet und zum Teil bereits weiterverarbeitet. Die regelm!ßig
zu erstellenden JahresabschlÅsse dienen vornehmlich der Information und Rechenschaftslegung
gegenÅber Außenstehenden (daher auch als externe Rechnungslegung bezeichnet), aber auch
der regelm!ßigen Selbstinformation. Um die Interessen dieser Informationsadressaten – zu de-
nen auch der Staat u. a. in seiner Funktion als Empf!nger von Steuerzahlungen gehÇrt – zu wah-

2 Vgl. WÇhe, GÅnter: Bilanzierung und Bilanzpolitik, 9. Aufl., MÅnchen 1997, S. 3–9.
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ren, sind sowohl bei der BuchfÅhrung als auch bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zahl-
reiche gesetzliche und nicht gesetzlich kodifizierte – aber deswegen nicht minder bedeutsame –
Verfahrensregeln zu beachten.

Die Kostenrechnung ist ein grÇßtenteils freiwilliges, an den individuellen Erfordernissen des spe-
ziellen Unternehmens und am jeweiligen Berechnungszweck ausgerichtetes Rechenwerk ohne
fest vorgeschriebene Methoden und Techniken. Sie betrachtet in erster Linie Sachverhalte und
Vorg!nge innerhalb des Unternehmens, speziell den Prozess der Leistungserstellung, und dient
hierbei fast ausschließlich den InformationsbedÅrfnissen – insbesondere zur ErfÅllung der Dis-
positionsaufgaben – der betrieblichen Entscheidungstr!ger. Man bezeichnet daher die Kosten-
rechnung h!ufig als internes oder innerbetriebliches Rechnungswesen.

Die klassischen Teilgebiete der Kostenrechnung sind die Kostenartenrechnung, die Kostenstel-
lenrechnung und die Kostentr!gerrechnung (Kostentr!gerzeitrechnung = kurzfristige Erfolgs-
rechnung; Kostentr!gerstÅckrechnung = Kalkulation).

Stark vereinfachend l!sst sich die Aufgabenstellung des internen Rechnungswesens in der Be-
antwortung der folgenden Fragen zusammenfassen (vgl. auch Abb. 3):

" Welche Arten von Kosten sind

– innerhalb einer kurzfristigen Abrechnungsperiode (z. B. Monat, Tag, Minute),

– in den einzelnen betrieblichen Teilbereichen (Kostenstellen),

– fÅr bestimmte betriebliche Leistungseinheiten (Kostentr!ger),

– in welcher HÇhe angefallen? oder

" Welche Arten von Kosten werden anfallen, wenn ein bestimmtes Planvorhaben realisiert
wird?

AABBBB.. 33:: AAuuffggaabbeenn uunndd TTeeiillggeebbiieettee ddeerr KKoosstteennrreecchhnnuunngg
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Die Betriebswirtschaftliche Statistik und Vergleichsrechnung baut auf den Daten und Ergebnis-
sen von BuchfÅhrung, Bilanz und Kostenrechnung auf und versucht, zus!tzliche Erkenntnisse zu
erhalten durch

" Vergleiche betrieblicher Tatbest!nde und Entwicklungen:
z. B. Produktionsmengen, Umsatzwerte, Lagerdauern,

" Ermittlung von Zusammenh!ngen betrieblicher GrÇßen:
Kennzahlen wie z. B.

– Gewinn : Eigenkapital;

– Materialeinsatz : Ausbringung;

– Lohnkosten : Gesamtkosten.

Sie wird i. d. R. nicht als ein eigenst!ndiges Rechenwerk gefÅhrt, sondern ist eher als eine Erg!n-
zung (und zuweilen auch als Ersatz) anderer Methoden des externen und internen Rechnungs-
wesens zu verstehen.

Die Betriebswirtschaftliche Statistik und Vergleichsrechnung kann als einzelbetrieblicher Ver-
gleich (Zeitvergleich, Verfahrensvergleich, Soll-Ist-Vergleich) oder als zwischenbetrieblicher Ver-
gleich angelegt sein. Im zweiten Fall versucht man, durch den Vergleich mit der Situation in an-
deren vergleichbaren Betrieben derselben Branche die eigenen Betriebsabl!ufe zu beurteilen. Al-
lerdings bereitet es in einer Vielzahl von F!llen erhebliche Probleme, an die entsprechenden Da-
ten der Konkurrenz heranzukommen und – vor allem – deren Exaktheit und Zustandekommen
zu bewerten. In vielen F!llen wird deswegen ein Vergleich mit den Branchendurchschnittszahlen
durchgefÅhrt.

H!ufig wird auch die Planungsrechnung als Teilbereich des betrieblichen Rechnungswesens be-
zeichnet. Der Grund dafÅr ist, dass auch sie auf dem Zahlenmaterial von externem und inter-
nem Rechnungswesen aufbaut, wobei eine besonders enge Verbindung zwischen betrieblicher
Planung und Kostenrechnung besteht. Trotzdem wird die Planungsrechnung hier als eine Ma-
nagementaufgabe verstanden, die nicht nur organisatorisch der Unternehmensleitung zuzuord-
nen ist.

1.2 Grundbegriffe und Zielsetzung der BuchfÅhrung

1.2.1 Der Begriff „BuchfÅhrung“

Die Aufgabe der BuchfÅhrung besteht darin, alle in einem Unternehmen auftretenden und in
Geldeinheiten quantifizierbaren Gesch!ftsvorf!lle ihrem Inhalt und ihrem Wert nach in chrono-
logischer Reihenfolge lÅckenlos und systematisch geordnet festzuhalten. Die BuchfÅhrung ist
somit eine Methode zur Datenerfassung und -sicherung. Sie ist die Grundlage fÅr spezielle An-
wendungen im externen und teilweise auch im internen Rechnungswesen. Die Verfahrensweise
und Technik der BuchfÅhrung ist dabei weitgehend festgelegt durch

" Verhaltensnormen, die dem Unternehmen von außerhalb vorgegeben werden (Gesetzesvor-
schriften, dem allgemeinen Handelsbrauch entstammende Grunds!tze ordnungsm!ßiger
BuchfÅhrung und Bilanzierung (GoB) (vgl. hierzu ausfÅhrlich Abschnitt 3)), und
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" betriebsindividuelle Anforderungen und Anweisungen, die den grÇßten Teil der verbleiben-
den Freir!ume ausfÅllen.

Die BuchfÅhrung reduziert sich damit im Prinzip auf eine Methode zur Ermittlung und Ordnung
von Zahlenmaterial, also auf eine reine Technik des Rechnungswesens, der allerdings ein hoher
Stellenwert zukommt. Sie stellt das Einmaleins eines Kaufmanns dar.

Die BuchfÅhrung kann grunds!tzlich sowohl Aufgaben des externen als auch des internen Rech-
nungswesens erfÅllen. Je nach dem Schwerpunkt der Aufgabenstellung ergeben sich allerdings
qualitative und quantitative Unterschiede in Bezug auf die als buchungsrelevant erkannten
Sachverhalte sowie deren Wertans!tze. Man unterscheidet deswegen zwischen

" der BetriebsbuchfÅhrung, die vornehmlich auf die Erfordernisse der Kostenrechnung aus-
gelegt ist, und

" der FinanzbuchfÅhrung, die im Wesentlichen den Zwecken der externen Rechnungslegung
dient.

Wenn im Folgenden pauschal von BuchfÅhrung geredet wird, so bezieht sich dies stets auf die
FinanzbuchfÅhrung. Man kann in der FinanzbuchfÅhrung unterscheiden zwischen kaufm!n-
nischer BuchfÅhrung einerseits und kameralistischer BuchfÅhrung (Kameralistik) Çffentlicher
Unternehmen und Verwaltungen andererseits. Beide kÇnnen in einer vereinfachten und in an-
spruchsvolleren Ausgestaltungsformen auftreten (vgl. Abb. 4). Im Folgenden wird allerdings nur
die kaufm!nnische doppelte BuchfÅhrung dargestellt.

AABBBB.. 44:: BBuucchhffÅÅhhrruunnggssffoorrmmeenn

(Finanz-)Buchführung

1.2.2 Die buchungsrelevanten Sachverhalte

Nach § 238 Abs. 1 Satz 2 und Satz 3 HGB muss die BuchfÅhrung „so beschaffen sein, dass sie
einem sachverst!ndigen Dritten innerhalb angemessener Zeit einen $berblick Åber die Ge-
sch!ftsvorf!lle und Åber die Lage des Unternehmens vermitteln kann. Die Gesch!ftsvorf!lle
mÅssen sich in ihrer Entstehung und Abwicklung verfolgen lassen.“ Somit sind grunds!tzlich
alle wirtschaftlich bedeutsamen Vorg!nge (Gesch!ftsvorf!lle), die sich innerhalb des Unterneh-
mens und in den Beziehungen des Unternehmens zu seiner Umwelt ereignen, fÅr die BuchfÅh-
rung relevant. Die wirtschaftliche Bedeutsamkeit eines Vorgangs (Gesch!ftsvorfalls) liegt vor,
wenn Ver!nderungen in der HÇhe und/oder der Zusammensetzung des betrieblichen Ver-
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mÇgens oder Kapitals eintreten. In der BuchfÅhrung sind derartige Gesch!ftsvorf!lle vollst!ndig
und planm!ßig aufzuzeichnen, wobei

" der Zeitpunkt des Gesch!ftsvorfalls,

" die Bezeichnung (Inhalt) des Gesch!ftsvorfalls sowie

" der Betrag der durch das Ereignis ausgelÇsten wertm!ßigen Verschiebung

anzugeben sind.

Die Pflicht zur buchhalterischen Erfassung von Gesch!ftsvorf!llen beginnt sp!testens mit der
GrÅndung eines Betriebes und endet frÅhestens bei seiner AuflÇsung. Sie kann sich aber auch
Åber dieses Zeitintervall hinaus erstrecken (grÅndungsvorbereitende Gesch!ftsvorf!lle im Vor-
feld der Entstehung eines Unternehmens, Liquidation eines insolventen Betriebes durch den In-
solvenzverwalter).

Gesch!ftsvorf!lle betreffen stets den wertm!ßigen Aspekt (Menge x Preis) von VermÇgens-
gegenst!nden (bzw. WirtschaftsgÅtern). Die BuchfÅhrung soll damit nicht prim!r die Ver-
mÇgensgegenst!nde bzw. WirtschaftsgÅter als solche erfassen, sondern ihre in Geldeinheiten
ausgedrÅckten Werte bzw. Ver!nderungen dieser Werte.

Hinsichtlich der Ermittlung und des Grads der Bestimmtheit der in die BuchfÅhrung eingehen-
den Geldbetr!ge unterscheidet man zwischen

" Wertans!tzen, die sich durch einfaches Abz!hlen ergeben (z. B. Kassenbest!nde, Kassen-
ums!tze),

" Wertans!tzen, die ausschließlich durch Rechtsgesch!fte zustande kommen (z. B. die ver-
schiedenen Arten von Forderungen und Verbindlichkeiten), und

" Wertans!tzen, die das Ergebnis von Bewertungsmaßnahmen sind (z. B. die sog. Restbuchwer-
te von Geb!uden und Maschinen, aber auch der Wertansatz zweifelhafter Forderungen).3

Das Zustandekommen der Werte ist insbesondere fÅr die Ergebnisse der BuchfÅhrung von gro-
ßer Bedeutung; die Problematik der Wertermittlung tritt jedoch in erster Linie in anderen Berei-
chen des Rechnungswesens zutage – vornehmlich bei der Erstellung des Jahresabschlusses. Da-
bei hat sich die Bewertung an den Zielen des Rechnungswesens sowie an den Aufgaben der Aus-
wertungsrechnungen zu orientieren und soll mÇglichst diesen beiden Zwecken gerecht werden.
FÅr die BuchfÅhrung als Methode der Zahlenerfassung und -systematisierung ist es dagegen
von untergeordneter Bedeutung, auf welche Weise die betreffenden Werte zustande kommen.
Wichtiger ist, dass die Werte eindeutig, vollst!ndig und nach objektivierten Maßst!ben be-
stimmt werden kÇnnen.

Die auf eine Leistungserstellung gerichtete Unternehmenst!tigkeit lÇst Wertbewegungen exter-
ner und interner Art im VermÇgen und Kapital aus. Interne Wertbewegungen entstehen im
Rahmen der betrieblichen Leistungserstellung z. B. dadurch, dass Produktionsfaktoren (Betriebs-
mittel, Werkstoffe und Arbeitsleistungen) miteinander zu neuen GÅtern und Leistungen kom-
biniert werden. Es werden also VermÇgensgegenst!nde verbraucht (z. B. Rohstoffe, Energie)
bzw. in ihrem Wert vermindert (z. B. Verschleiß von Maschinen), wodurch neue VermÇgens-

3 Vgl. Eisele, Wolfgang/Knobloch, Alois Paul: Technik des betrieblichen Rechnungswesens, 9. Aufl., MÅnchen 2019, S. 16.
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gegenst!nde mit einem eigenen Wert (Fertigerzeugnisse, unfertige Erzeugnisse, selbst erstellte
Anlagen) entstehen kÇnnen.

Externe Wertbewegungen resultieren aus den Beziehungen zwischen einem Unternehmen und
seiner Außenwelt. Sie werden entweder durch Aktivit!ten des Unternehmens ausgelÇst (z. B. Be-
zahlung von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, mit einer Kreditaufnahme verbundene Entstehung
von Schulden und Ausbezahlung der Kreditsumme) oder sie kommen auf Veranlassung von Au-
ßenstehenden zustande (z. B. Anzahlungen durch Kunden, Begleichung einer ausstehenden For-
derung durch Kunden) oder sie entstehen aufgrund bestimmter rechtlicher Regelungen (z. B.
Entstehung einer Steuerschuld).

Die Ursachen externer Wertbewegungen liegen in der Mehrzahl aller F!lle im Abschluss von
Verpflichtungsgesch!ften, die zur Entstehung schuldrechtlicher Vertr!ge (und damit von
Schuldverh!ltnissen) zwischen den Kontrahenten fÅhren, z. B. Kaufvertr!ge, Miet- und Pachtver-
tr!ge, Dienstvertr!ge oder Darlehensvertr!ge.

Zwar werden durch den Abschluss eines gegenseitigen (synallagmatischen) Vertrags, etwa eines
Kaufvertrags, die Eigentumsverh!ltnisse am zugrunde liegenden VermÇgensgegenstand noch
nicht ver!ndert; fÅr den Verk!ufer entsteht aber in diesem Augenblick die Pflicht, den K!ufer in
den Besitz der Sache zu bringen und ihm das Eigentum daran zu verschaffen (vgl. § 433 Abs. 1
BGB). Umgekehrt verpflichtet sich der K!ufer, den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die ge-
kaufte Sache abzunehmen (vgl. § 433 Abs. 2 BGB).

Die von den beiden Parteien im Gegenseitigkeitsverh!ltnis (Synallagma) abgegebenen Verspre-
chen zur Leistung und Gegenleistung werden nach der herrschenden „wirtschaftlichen“ Be-
trachtungsweise noch nicht als buchungsrelevante Gesch!ftsvorf!lle angesehen, was bedeutet,
dass in der BuchfÅhrung solche Vereinbarungen keinen Niederschlag finden. Grunds!tzlich ist
eine Buchung erst dann vorzunehmen, wenn eine der Vertragsparteien die versprochene Leis-
tung erbracht hat; somit sind also grunds!tzlich jeweils nur die ErfÅllungsgesch!fte buchhalte-
risch zu erfassen.

In der BuchfÅhrung und Bilanzierung hat sich fÅr solche beiderseits unerfÅllten gegenseitigen
Vertr!ge der Begriff des schwebenden Gesch!fts durchgesetzt. Schwebende Gesch!fte sind –
nach der zuvor erw!hnten wirtschaftlichen Betrachtungsweise – grunds!tzlich nicht buchungs-
pflichtig und im Prinzip auch nicht bilanzierungsf!hig. Diese Feststellung gilt sowohl fÅr den
Fall, dass der Bilanzierende erwartet, dass sich Leistung und Gegenleistung ausgleichen werden,
als auch dafÅr, dass er sich aus dem Vertrag einen Gewinn verspricht.

Die grunds!tzliche Nichtbeachtung beiderseits noch nicht erfÅllter gegenseitiger Vertr!ge ist auf
das Realisationsprinzip zurÅckzufÅhren. Gewinne sollen danach erst dann ausgewiesen werden,
wenn sie durch den Umsatzprozess „realisiert“ wurden. Ein Gewinnausweis im Stadium des Ver-
tragsabschlusses ist unerwÅnscht, da nach heutiger Bilanzierungspraxis der in der Handelsbilanz
ausgewiesene JahresÅberschuss ausschÅttungsf!hig und der in der Steuerbilanz errechnete Jah-
resgewinn besteuerungsf!hig ist. Ein schwebender Vertrag kÇnnte deshalb nur erfolgsneutral
ausgewiesen werden. Damit ist es aber fÅr die Erfolgsermittlung bedeutungslos, ob schwebende
Gesch!fte, aus denen ein Gewinn erwartet wird oder die zuf!llig in AnsprÅchen und Verpflich-
tungen ausgeglichen sind, in der Bilanz ausgewiesen werden oder nicht. $berlegungen hinsicht-
lich des Ausweises des BruttovermÇgens und der Schulden bleiben mithilfe der „wirtschaftlichen
Betrachtungsweise“ zugunsten des NettovermÇgensausweises unberÅcksichtigt.
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Anders ist es, wenn der Bilanzierende aus dem Vertrag einen Verlust erwartet. In diesem Fall wird
die Differenz zwischen dem Wert der hÇheren Verpflichtung und dem Anspruch aus dem Vertrag
in Form einer „RÅckstellung fÅr drohende Verluste aus schwebenden Gesch!ften“ erfasst.

Entsprechend den geltenden Bewertungsvorschriften finden schwebende Gesch!fte also dann
Eingang in die BuchfÅhrung und die Bilanz, wenn sie mit hinreichender Wahrscheinlichkeit Ver-
luste erwarten lassen. In einem solchen Fall sorgt das Imparit!tsprinzip fÅr die erfolgsmindern-
de BerÅcksichtigung erwarteter Verluste. Dieses Prinzip hat hier nicht nur die qualitative Funk-
tion der VermÇgensbewertung, sondern auch die quantitative (selektive) Funktion der Auswahl
der in der Bilanz zu erfassenden Gesch!ftsvorf!lle Åbernommen. Letztlich beruhen die vom Vor-
sichtsprinzip gepr!gten Gewinnermittlungsvorschriften (Realisationsprinzip, Imparit!tsprinzip)
auf $berlegungen hinsichtlich der GewinnausschÅttung.

Allerdings ist ein allein unter dem Gesichtspunkt der AusschÅttungsf!higkeit ermittelter Ge-
winnbetrag nicht dazu geeignet, unternehmensexternen Personen den Einblick in die wirt-
schaftliche Lage des Unternehmens zu gew!hren, den sie zur besseren Fundierung ihrer Ent-
scheidungen benÇtigen. Zum Ergebnis der Unternehmenst!tigkeit tragen n!mlich ebenso Ver-
tragsabschlÅsse bei, auch wenn die Vertr!ge noch von keiner Seite erfÅllt wurden.4 Zwar sind
auch Unterlagen Åber derzeit noch schwebende Verpflichtungsgesch!fte in dem Unternehmen
zu erfassen und aufzubewahren; schon allein deswegen, weil sie aller Wahrscheinlichkeit nach
irgendwann einmal buchungs- und bilanzierungspflichtige Vorg!nge, n!mlich die ErfÅllungs-
gesch!fte, nach sich ziehen werden. Nur erfolgt diese Dokumentation meist nicht innerhalb der
BuchfÅhrung, sondern allein durch die Sammlung der Korrespondenz und von Vertragsurkun-
den sowie von sonstigen beweissichernden Unterlagen.

Eine buchungspflichtige Wertbewegung im VermÇgen oder Kapital der Unternehmen ergibt
sich erst, wenn einer der Vertragspartner seine Verpflichtung erfÅllt (VerfÅgungsgesch!ft), z. B.
wenn der bisherige EigentÅmer (Verk!ufer) den VermÇgensgegenstand an den K!ufer Åbergibt
und sich beide darÅber einig sind, dass das Eigentum Åbergehen soll (vgl. § 929 BGB).

Der Begriff des Eigentums spielt demnach fÅr die Buchung von Sachverhalten und Vorg!ngen
eine ganz entscheidende Rolle. Es muss jedoch darauf hingewiesen werden, dass die BuchfÅh-
rung aufgrund ihrer prim!r Çkonomischen Aufgaben einen zum Teil nicht mit dem zivilrecht-
lichen Eigentumsbegriff identischen Eigentumsbegriff verwendet. Das externe Rechnungswesen
folgt dem Grundsatz der wirtschaftlichen ZugehÇrigkeit von VermÇgensgegenst!nden (bzw.
WirtschaftsgÅtern) zum VermÇgen des buchfÅhrenden und bilanzierenden Unternehmens. Fal-
len also das rechtliche und das wirtschaftliche Eigentum auseinander, so ist fÅr Zwecke der Bi-
lanzierung das wirtschaftliche Eigentum maßgebend. In der Bilanz sollen n!mlich nur solche Ver-
mÇgensgegenst!nde ausgewiesen werden, die auch den Gl!ubigern als Schuldendeckungspoten-
zial dienen kÇnnen. Bei VermÇgensgegenst!nden, die dem Bilanzierenden nicht auch wirtschaft-
lich zurechenbar sind, ist dies nicht der Fall. Entscheidend fÅr die Buchungspflicht ist somit die
wirtschaftliche Zurechenbarkeit einer Sache (vgl. dazu § 246 Abs. 1 Satz 2 HGB und § 39 Abs. 2
Nr. 1 AO), welche z. B. in den folgenden F!llen vom rechtlichen Eigentum abweichen kann:

4 Eine tiefergehende Darstellung dieses Problems findet sich bei Bieg, Hartmut: Wider den Ausschließlichkeitsanspruch
der Bewertungsvorschriften bei der Bestimmung des Inhalts der Handelsbilanz!, in: Steuer und Wirtschaft 1976,
S. 339–350.
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1. Der VermÇgensgegenstand steht im Zeitpunkt seiner Buchung beim Empf!nger zivilrechtlich
betrachtet noch im Eigentum eines Dritten, geht aber sp!ter in das Eigentum des buchenden
Unternehmens Åber.

Hierbei handelt es sich vornehmlich um Gesch!fte, bei denen sich die Verk!ufer die Eigen-
tumsrechte aus den Åbergebenen Sachen bis zu deren vollst!ndiger Bezahlung vorbehalten
(Eigentumsvorbehalt). Die VermÇgensgegenst!nde werden bereits mit der $bergabe dem
VermÇgen des K!ufers zugerechnet und somit bei ihm gebucht, obwohl er i. S. d. §§ 929 ff.
und 873 BGB noch nicht als EigentÅmer gilt und u.U. diese Rechtsstellung auch nie erlangen
wird (Weiterver!ußerung vor vollst!ndiger Bezahlung der VermÇgensgegenst!nde, RÅcknah-
me durch den Verk!ufer bei Nichtzahlung).

2. Zun!chst im Eigentum des Bilanzierenden stehende VermÇgensgegenst!nde, die in seiner
BuchfÅhrung erfasst sind, werden zur Absicherung von Krediten an den Gl!ubiger mit der
Maßgabe Åbereignet, dass dieser nach ErlÇschen der Schuld das Eigentum zurÅckzuÅbertra-
gen habe (SicherungsÅbereignung). Obwohl das rechtliche Eigentum an den betreffenden
Sachen – vorÅbergehend – verloren geht, hat dies keine Auswirkungen auf deren buchhalte-
rische Behandlung.

3. VermÇgensgegenst!nde werden in der BuchfÅhrung erfasst, obwohl sie im juristischen Sin-
ne fremdes Eigentum sind und auch bleiben werden. Hierunter fallen Geb!ude auf fremden
GrundstÅcken und Einbauten in Geb!ude Dritter, die nach § 946 BGB nicht zum juristischen
Eigentum des BuchfÅhrenden gehÇren. Hierunter fallen aber auch bestimmte Formen des
Finance-Leasing, bei dem der Leasing-Gegenstand (aufgrund steuerrechtlicher Vorschriften)
in der Steuerbilanz dem Leasing-Nehmer zugerechnet wird, obwohl das zivilrechtliche Eigen-
tum unver!ndert beim Leasing-Geber verbleibt.

1.2.3 BuchfÅhrungsinteressenten und Jahresabschlussadressaten

FÅr alle Personen und Institutionen, die ein Interesse an der wirtschaftlichen, insbesondere an
der finanziellen Lage und Entwicklung sowie am Gesch!ftsgebaren eines Unternehmens haben,
ist ein Einblick in die BuchfÅhrungsdokumente dieses Unternehmens von Vorteil. Je nach Art der
Beziehung zum Betrieb bzw. der Stellung im Betrieb ergeben sich unterschiedliche Ursachen und
unterschiedliche Arten dieser Interessen. Sie leiten sich zum Teil daraus ab, dass einzelne Grup-
pen „AnsprÅche auf vertraglich festgelegte oder vom Periodenerfolg abh!ngige Zahlungen des
Unternehmens haben und dass sie deshalb ( . . .) Informationen gewinnen wollen, ob und wie
ihre AnsprÅche durch die T!tigkeit des Unternehmens positiv oder negativ beeinflusst worden
sind und in Zukunft voraussichtlich beeinflusst werden“5. Zu diesem Kreis z!hlen im Wesentli-
chen die derzeitigen und potenziellen Gl!ubiger, Belegschaftsmitglieder, EigentÅmer, die mit
den EigentÅmern identischen Mitglieder der Unternehmensleitung und die Finanzverwaltung.
Daneben besitzen auch andere gesellschaftliche Gruppen Informationsinteressen, ohne dass sie
unmittelbare ZahlungsansprÅche gegenÅber dem Unternehmen geltend machen kÇnnen, bei-
spielsweise Arbeitnehmer- und Arbeitgebervereinigungen, Gerichte, &mter und BehÇrden, wis-
senschaftliche Einrichtungen, die Wirtschaftspresse und nicht zuletzt auch die Konkurrenz.

5 WÇhe, GÅnter: Bilanzierung und Bilanzpolitik, 9. Aufl., MÅnchen 1997, S. 41.
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Die Aufz!hlung der an Informationen interessierten Kreise legt den Schluss nahe, dass das Rech-
nungswesen nicht den verschiedensten InformationsbedÅrfnissen gleichermaßen gerecht werden
kann. Es kommt hinzu, dass die Informationsinteressen der einzelnen Gruppen sowohl positiv als
auch negativ sein kÇnnen. Einzelne Gruppen haben durchaus Interesse daran, dass andere Grup-
pen bestimmte Informationen nicht bekommen; z. B. kann die Unternehmensleitung versuchen,
den EigentÅmern das Ausmaß der Bildung stiller RÅcklagen, die durch eine Unterbewertung des
VermÇgens bzw. eine $berbewertung der Schulden zustande kommen, zu verheimlichen.6

Ob und in welchem Umfang Einblick in die BuchfÅhrung genommen werden kann, h!ngt von
der per Gesetz oder aufgrund Çkonomischer Umst!nde vorhandenen Macht der betreffenden
Person, Personengruppe oder Institution ab. Die Åbrigen Kreise sind dagegen im Wesentlichen
auf freiwillige Angaben des Unternehmens und/oder auf die im Jahresabschluss verdichteten
Daten angewiesen. Allerdings beziehen sich die Informationen des Jahresabschlusses erstens
teilweise auf andere Aspekte als die BuchfÅhrung, zweitens vermittelt der Jahresabschluss kom-
primierte und von daher meist weniger aussagekr!ftige Daten, und drittens ist die Mehrzahl
der Unternehmen nicht dazu verpflichtet, den Jahresabschluss zu publizieren und damit der
breiten %ffentlichkeit bekannt zu machen.

Als Adressaten des Jahresabschlusses werden die Personen angesehen, die hinsichtlich ihrer
Zielrealisierung durch Aktionen des Unternehmens positiv oder negativ beeinflusst werden.
Hauptziel jedes Jahresabschlusses ist es – neben der Aufgabe der Gewinnermittlung, also der
Ermittlung der HÇhe der von dem Unternehmen an bestimmte Beteiligte zu leistenden Zahlun-
gen, soweit diese vom Ergebnis einer bestimmten Periode abh!ngig sind –, seinen Adressaten
mitzuteilen, in welchem Umfang sie das gesteckte Ziel in der vergangenen Periode erreicht ha-
ben und wie die MÇglichkeiten der Zielrealisierung in den kommenden Perioden sein werden,
um durch geeignete Maßnahmen das Ausmaß der Zielerreichung beeinflussen und gegebene
MÇglichkeiten der Zielerreichung planen zu kÇnnen. Im Zusammenhang mit Fragen der Bilanz-
theorie sind nur die finanziellen Zielsetzungen der Beteiligten und damit auch nur ihre finan-
ziellen Informationsinteressen von Bedeutung.

Die Ausgestaltung des Jahresabschlusses als Instrument der Rechenschaftslegung der Unter-
nehmensleitung gegenÅber Außenstehenden und Internen muss sich in erster Linie nach den
BedÅrfnissen der Unternehmensexternen richten, da sich die Internen die fehlenden durch den
Jahresabschluss nicht vermittelten Informationen (auch) auf anderem Wege beschaffen kÇn-
nen. Der Grund fÅr die durch gesetzliche Rechnungslegungs- und Publizit!tsvorschriften er-
zwungene Information der Unternehmensexternen nach bestimmten Normen sowie fÅr die
PrÅfung der Einhaltung dieser Normen durch unabh!ngige Dritte ist in folgendem Zusammen-
hang zu sehen. Jahresabschlussinformationen dienen zur besseren Beurteilung der wirtschaftli-
chen Lage des Unternehmens. Damit fÅhren sie zu fundierten Entscheidungen Åber das unver-
!nderte Verbleiben in dem Unternehmen, das teilweise oder vÇllige Ausscheiden aus dem Un-
ternehmen bzw. die vÇllig neue oder verst!rkte Beteiligung an dem Unternehmen. Informati-
onen lassen sich also in VermÇgensvorteile, teilweise zu Lasten anderer, verwandeln.7

6 Vgl. Egner, Henning: Bilanzen, MÅnchen 1974, S. 9 ff.

7 Vgl. hierzu Bieg, Hartmut: Schwebende Gesch!fte in Handels- und Steuerbilanz, Europ!ische Hochschulschriften,
Reihe V: Volks- und Betriebswirtschaft, Band 151, Frankfurt am Main/Bern 1977, S. 75–90.


